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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.10.2013 

Geschäftszahl 

2012/08/0197 

Rechtssatz 

Als Notstandshilfebezieher war der Arbeitslose verpflichtet, jede zumutbare Beschäftigung - auch eine solche im 
Sinne des § 9 Abs 7 AlVG - anzunehmen, um möglichst rasch wieder aus dem Leistungsbezug auszuscheiden. 
Darauf, ob eine solche Beschäftigung "allgemein oder gemeinsam mit anderen Maßnahmen im Hinblick auf eine 
tatsächliche Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erfolgversprechend erscheint" kam es hingegen nicht an. 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

2012/08/0199 

2012/08/0198 


